
Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode Drucksache VI/ 3161 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

I/4 (IV/1) - 680 70-E-At 2/72 Bonn, den 21. Februar 1972 

An den Herrn 
Präsidenten. des Deutschen Bundestages 

Betr.: Unterrichtung der gesetzgebenden Körperschaften gemäß 
Artikel 2 des Gesetzes zu den Gründungsverträgen der 
Europäischen Gemeinschaften 
hier: Besoldungsrecht in der 

Europäischen Atomgemeinschaft 

Gemäß Artikel 2 Satz 2 des Gesetzes zu den Verträgen vom 
25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(EAG) vom 27. Juli 1957 übersende ich als Anlage den Vorschlag 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für eine 

Verordnung (Euratom) des Rates zur Änderung der Rege-
lung der Bezüge und der sozialen Sicherheit der Atoman-
lagenbediensteten der Gemeinsamen Forschungsstelle, die 
in den Niederlanden dienstlich verwendet werden. 

Der Verordnungsentwurf ist mit Schreiben der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften vom 2. Februar 1972 dem Herrn 
Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften über-
mittelt worden. 

Die Anhörung des Europäischen Parlaments und des Gerichts-
hofes der Europäischen Gemeinschaften ist nicht vorgesehen. 

Brandt 
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Europäische Gemeinschaften 

Der Rat 
Brüssel, den 8. Februar 1972 

Übersetzung 

Schreiben: 	des Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Herrn F. M. 
Malfatti 

vom: 	2. Februar 1972 

an: 	den Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften, Herrn G. Thorn 

betrifft: 	Vorschlag für eine Verordnung (Euratom) des Rates zur Änderung der Regelung 
der Bezüge und der sozialen Sicherheit der Atomanlagenbediensteten der Ge-
meinsamen Forschungsstelle, die in den Niederlanden dienstlich verwendet wer-
d en  

Herr Präsident! 

In Artikel 13 der Verordnung Nr. 11/65 des Rates 
heißt es wie folgt: 

„Bei Erhöhungen der Bezüge in den wissenschaft-
lichen oder technischen Tätigkeitsbereichen, die den-
jenigen der Europäischen Atomgemeinschaft ent-
sprechen, insbesondere beim Reactor Centrum Ne-
derland, wird die Tabelle der Bezüge in dem Maße 
geändert, in dem eine Änderung zugunsten des Per-
sonals vorgenommen worden ist, das Tätigkeiten 
ausübt, die denen der Europäischen Atomgemein-
schaft entsprechen. In diesem Fall wird die Ände-
rung auf Vorschlag der Kommission vom Rat mit 
qualifizierter Mehrheit gemäß Artikel 118 Absatz 2 
Unterabsatz 2 erster Fall des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Atomgemeinschaft binnen 
kürzester Frist beschlossen." 

Entsprechend den Besoldungsmaßnahmen für die 
Beamten im öffentlichen Dienst hat das Reactor Cen-
trum Nederland für sein Personal eine einmalige 
Zahlung für das Jahr 1971 in Höhe von 3,53 % der 
jährlichen Bezüge, berechnet auf der Grundlage der 
am 1. Oktober 1971 geltenden Bezüge, beschlossen. 

Da sich die einmalige Zahlung für das Jahr 1970 in 
Höhe von 400 hfl pro Bediensteten als höher erwies 
als die allgemeine Anhebung der Gehälter („trend") 

in den Niederlanden, hat das Reactor Centrum Ne-
derland jedoch beschlossen, von der vorgenannten 
Zahlung einen Betrag von 54 hfl abzuziehen. 

Diese Maßnahme ist auf die in Petten beschäftigten 
Atomanlagenbediensteten auszudehnen. 

Die Kommission schlägt dem Rat daher vor, die 
Verordnung Nr. 11/65/Euratom vom 16. März 1965 
zur Regelung der Bezüge und der sozialen Sicher-
heit der Atomanlagenbediensteten der Gemein-
samen Kernforschungsstelle, die in  den  Niederlan-
den dienstlich verwendet werden, entsprechend zu 
ändern, und die diesem Schreiben als Entwurf bei-
gefügte Verordnung zu erlassen. 

Die finanziellen Auswirkungen des Vorschlags be-
laufen sich auf 11 000 RE für das Jahr 1971, die bei 
Posten Nr. 241 des Forschungs- und Investitions-
haushaltsplans zu verbuchen sind. Die Maßnahme 
betrifft 44 Bedienstete. 

Die Kommission würde es begrüßen, wenn mög-
lichst bald eine Entscheidung getroffen würde. 

(Schlußformel) 

gez. Franco Maria Malfatti 

Anl.: Dok. KOM(72)90 endg. 
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Vorschlag einer Verordnung (EURATOM) des Rates 
zur Änderung der Regelung der Bezüge und der sozialen 

Sicherheit der Atomanlagenbediensteten der Gemeinsamen 
Kernforschungsstelle, die in den Niederlanden dienstlich 

verwendet werden. 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN - 

gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom, 
EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 
zur Festlegung des Statuts der Beamten der Euro-
päischen Gemeinschaften und der Beschäftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaft 1 ), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2 
sowie auf die Artikel 94 und 95 dieser Beschäfti-
gungsbedingungen, 

gestützt auf die Verordnung Nr. 11/65/Euratom 
des Rates vom 16. März 1965 zur Regelung der Be-
züge und der sozialen Sicherheit der Atomanlagen

-

bediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstel-
le, die in den Niederlanden dienstlich verwendet 
werden 2), zuletzt geändert durch die Verordnung 
(Euratom) Nr. 2388/71 des Rates vom 8. November 
1971 3), insbesondere auf Artikel 13, auf Vorschlag 
der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Es obliegt dem Rat, auf Vorschlag der Kommission 
unter Zugrundelegung der örtlichen Gepflogenheiten 
die Bezüge der Atomanlagenbediensteten der Ge-
meinsamen Kernforschungsstelle für jeden Ort der 
dienstlichen Verwendung festzulegen. 

Die zum 1. Oktober 1971 eingetretenen Änderun-
gen der Bezüge des Personals des „Reactor Centrum 
Nederland" rechtfertigen eine erneute Anpassung 
der Verordnung Nr. 11/65/Euratom - 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung Nr. 11/65 Euratom wird durch einen 
Artikel 3 d mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„Artikel 3d 

Die Atomanlagenbediensteten erhalten für das Jahr 
1971 eine einmalige Zulage in Höhe von 3,53 % der 
Jahresbezüge, berechnet auf der Grundlage der am 
1. Oktober 1971 geltenden Bezüge, multipliziert mal 
zwölf. Die Bezüge umfassen außer dem monatlichen 
Grundgehalt das Wohnungsgeld („huurcompensa-
tie"), ein Zwölftel des Urlaubsgeldes sowie die Zu-
lage für unterhaltsberechtigte Kinder, wie sie am 
1. Oktober 1971 gelten. 

Diese Zulage vermindert sich um 54 hfl im Falle der 
Bediensteten, welche für das Jahr 1970 die einmalige 
Zahlung in Höhe von 400 hfl erhalten haben. Für 
Bedienstete, denen weniger als 400 hfl gezahlt wur-
den, wird die Kürzung der einmaligen Zulage für das 
Jahr 1971 proportional errechnet. 

Atomanlagenbedienstete, die am 1. Oktober 1971 
weniger als 9 Monate beschäftigt waren oder deren 
Dienstzeit vor dem 31. Dezember 1971 abläuft, er-
halten eine nach der Anzahl der vollendeten Dienst-
monate berechnete Zulage." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen. Ge-
meinschaften in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbind-
lich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

1 ) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 56 
vom 4. März 1968, S. 1 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 48 
vom 25. März 1965, S. 722/65 

3) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 249 
vom 10. November 1971, S. 26 

Geschehen zu Brüssel, am 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 




